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Zuständige Behörde      Ort, Tag: 

Gemeinde Wülknitz       Wülknitz, 03.02.2025 
Bahnhofstraße 21 

01609 Wülknitz 

Aktenzeichen:       Telefon: 

650.044       035263/66821 

 

Abstufung eines Straßenabschnitts        

Es ist beabsichtigt, die nachstehend näher bezeichnete Straße umzustufen: 
 
Bezeichnung der Straße     Straßenbaulastträger 
(Name/bisherige Straßenklasse/Hinweis auf Neubau)  Gemeinde Wülknitz 

Panzerstraße Gemarkung Lichtensee 

Gemeindeverbindungsstraße  
__________________________________________________________________________________________ 

Beschreibung des Anfangspunktes   Beschreibung des Endpunktes  

von Straßenkilometer 0,295  bis Straßenkilometer 0,470 

__________________________________________________________________________ 

Gemeinde      Landkreis 

Wülknitz      Meißen 

 

Begründung: 

Der o. g. Abschnitt der Gemeindeverbindungsstraße „Panzerstraße“ soll in einen beschränkt-

öffentlichen Weg abgestuft werden. Mit dem Ausbau der K 8570 und der damit verbundenen 

Ortsumfahrung Lichtensee, werden Abschnitte der ehemaligen Gemeindeverbindungsstraße 

„Panzerstraße“ überbaut und zur Kreisstraße aufgestuft. Ein Abschnitt bleibt jedoch als Zufahrt 

zu den anliegenden Flurstücken bestehen. Dieser wird zukünftig nur für den Anliegerverkehr 

genutzt und ist daher als beschränkt-öffentlicher Weg i. S. v. § 3 Abs. 1 Nr. 4 b SächsStrG 

einzustufen.  
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Da es sich um eine gemeingebrauchsbeschränkende Abstufung handelt, ist die Absicht der 

Abstufung drei Monate vorher in der Gemeinde öffentlich bekannt zu machen, um Gelegenheit 

zu Einwendungen zu geben (§ 7 Abs. 1 Satz 4 SächsStrG). Erst nach Ablauf dieser Frist und 

Vorlage aller Voraussetzungen kann die Umstufung durch den Landkreis Meißen verfügt wer-

den. 

Die Verfügung ist vorgesehen mit Veröffentlichung des Mitteilungsblattes der Gemeinde 

Wülknitz im Februar 2025. 

Einwendungen zur angekündigten Einziehung sind bis zum 15. Mai 2025 bei der Gemeinde-

verwaltung  Wülknitz, Bahnhofstraße 21, 01609 Wülknitz möglich. Nach Fristablauf erhobene 

Einwendungen können nicht berücksichtigt werden. 

 

Künftige Straßenklasse    Künftiger Baulastträger 

Beschränkt-öffentlicher Weg    Gemeinde Wülknitz 

__________________________________________________________________________ 

 

Unterschrift 

 

 

----------------------------------- 


